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Voraussetzung für den Versicherungsschutz in nachfolgendem 
Umfang ist die Beantragung des Einschlusses sowie die Doku-
mentation im Versicherungsschein.

Ziffer 2.1.2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 
2018) wird wie folgt erweitert:

1.  Führt der Unfall zu einer dauernden Beeinträchtigung der körperli-
chen oder geistigen Leistungsfähigkeit des Versicherten von mindes-
tens 50 Prozent, zahlen wir unabhängig vom Lebensalter des Versi-
cherten die im Versicherungsschein festgelegte Unfall-Rente.

 Dieser Invaliditätsgrad bemisst sich nach den Grundsätzen der Ziffer 
2.1.2.2 AUB 2018; er kann auf Ihren oder unseren Antrag jährlich, 
längstens bis zu 3 Jahren nach Eintritt des Unfalls, erneut ärztlich be-
messen werden. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 
gilt für diese Neubemessungen eine Frist von längstens fünf Jahren, 
jedoch nicht über die Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus. Bei 
der Bemessung des für die Unfall-Rente mindestens erforderlichen 
Invaliditätsgrades von 50 Prozent wird, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart wurde, der Mitwirkungsanteil von Krankheiten oder Ge-
brechen, die bei der durch das Unfallereignis hervorgerufenen Ge-
sundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt haben, abge-
zogen, wenn dieser Anteil mindestens 25 Prozent beträgt. Für die 
Unfall-Rente fi ndet Ziffer 2.1.2.3 AUB 2018 keine Anwendung. Bei 
einer zusätzlichen Invaliditätsleistung eventuell vereinbarte progressi-
ve Invaliditätsstaffeln, besondere Gliedertaxen für bestimmte Berufs-
gruppen oder sonstige Mehrleistungen im Invaliditätsfall, bleiben für 
die Unfall-Rente unberücksichtigt.

2.  Die Unfall-Rente wird rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem 
sich der Unfall ereignet hat, geleistet. Sie wird monatlich im Voraus 
bis zum Ende des Monats gezahlt, in dem 

 a) der Versicherte stirbt, oder

 b) der Versicherer dem Versicherungsnehmer mitteilt, dass eine nach 
Ziffer 1. Satz 2 oder 3 dieser Besonderen Bedingungen vorgenom-
mene erneute ärztliche Bemessung ergeben hat, dass der Grad der 
Invalidität unter 50 Prozent gesunken ist.

 Der Versicherer ist berechtigt, zur Prüfung der Voraussetzung für den 
Rentenbezug Lebensbescheinigungen anzufordern. Wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Bescheinigung nicht unverzüglich zusendet, 
ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit so lange, bis die 
Bescheinigung dem Versicherer vorliegt.  

3.  Die Leistungen aus einer Unfall-Renten-Versicherung werden für jede 
versicherte Person nur einmal gewährt.

 Sobald der Versicherungsfall eingetreten ist, erlischt der Versiche-
rungsvertrag auf Unfall-Rente, soweit er sich auf den Verletzten be-
zieht, mit dem Tag des Leistungsfall auslösenden Unfallereignisses. 

 Ist neben der Unfall-Rentenleistung auch eine Unfall-Invaliditätsleis-
tung als Kapitalleistung für den Verletzten versichert, bleibt die Ver-
sicherung insoweit bestehen, als sie sich auf diese Unfall-Invaliditäts-
leistung und etwa mitversicherte Zusatzleistungen für den Verletzten 
bezieht. Es erlischt lediglich die Versicherung der Unfall-Rente mit dem 
Tag des Unfalls der zu einer versicherten Rentenleistung geführt hat.
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